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§ 4
Alle im unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammen

hang mit den Gütern bestehenden und bei diesen am
1. Januar 1956 ausgewiesenen Forderungen und Ver
bindlichkeiten werden von den VE Lehr- und Versuchs
gütern übernommen.

§ 5
Die Lehr- und Versuchsgüter dienen der Lehre und 

Forschung sowie der praktischen Berufsausbildung der 
Studenten der Landwirtschaft. Sie haben sich zu Muster
stätten der Lehre und Forschung zu entwickeln und 
durch eine den Erfordernissen der sozialistischen Land
wirtschaft entsprechende Wirtschaftsweise beispiel
gebend für die gesamte Landwirtschaft zu arbeiten so
wie durch die Erfüllung und Übererfüllung ihrer Pläne 
zur Mehrung des Volkseigentums und zur ständigen 
Verbesserung der Lebenslage der Bevölkerung beizu
tragen.

§ 6
Zur Herstellung enger Verbindungen zwischen den 

Lehr- und Versuchsgütern und den Instituten der land
wirtschaftlichen bzw. veterinär-medizinischen Fakul
täten der Universitäten und im Interesse der konse
quenten Einführung wissenschaftlicher Ergebnisse in 
die Praxis können die Institutsdirektoren mit der Lei
tung des ihrem Institut zur Zusammenarbeit zugewiese
nen Gutes betraut werden.

§ 7
(1) Die Tätigkeit der Lehr- und Versuchsgüter sowie 

die Fragen ihrer Zusammenarbeit mit den wissenschaft
lichen Einrichtungen werden in einer Anweisung ge
regelt, die nach Beratung mit Vertretern der landwirt
schaftlichen Fakultäten der Universitäten und der vete
rinär-medizinischen Fakultät der Humboldt-Universität 
zu Berlin vom Ministerium für Land- und Forstwirt
schaft im Einvernehmen mit dem Staatssekretariat für 
Hochschulwesen erlassen wird.

(2) Im übrigen finden auf die Lehr- und Versuchs
güter die für die volkseigenen Güter geltenden gesetz
lichen Bestimmungen Anwendung, soweit sie nicht den 
Aufgaben der Lehre und Forschung entgegenstehen 
und durch die genannte Anweisung nicht besondere 
Festlegungen getroffen werden.

(3) Die Einführung der für die volkseigenen Güter 
im Jahre 1955 festgelegten neuen ökonomischen Maß
nahmen erfolgt in den Lehr- und Versuchsgütern ab 
1. Januar 1956.

§ 8
Die Lehr- und Versuchsstationen an den Fakultäten 

der Universitäten, die nicht gemäß § 1 dem Ministerium 
für Land- und Forstwirtschaft unterstellt werden, sind 
in einer besonderen Liste beim Staatssekretariat für 
Hochschulwesen namentlich festzulegen. Die Mittel für 
diese Lehr- und Versuchsstationen sind mit Wirkung 
vom 1. Januar 1956 nach dem Bruttoprinzip in die 
Haushaltspläne der Universitäten zu übernehmen.

§ 9
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 

1956 in Kraft

Berlin, den 8. Februar 1956

Ministerium für Land- und Forstwirtschaft
I. V.: W i l k e  
Staatssekretär

Anordnung
über die fachmethodische Arbeit an den Fachschulen 

des Ministeriums für Aufbau.
Vom 20. Februar 1956

Zur weiteren Verbesserung der Ausbildung von mitt
leren technischen Kadern an den Fachschulen im Be
reich des Ministeriums für Aufbau wird im Einver
nehmen mit dem Staatssekretär für Hochschulwesen 
folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Die gemäß Anordnung vom 15. November 1954 

über das Fernstudium an den Fachschulen für Bau
wesen (ZB1. S. 554) gebildete „Zentralabteilung Fern
studium der Fachschulen für Bauwesen“ wird in eine 
„Zentralabteilung Fachmethodik der Fachschulen des 
Bauwesens“ umgebildet.

(2) Die „Zentralabteilung Fachmethodik der Fach
schulen des Bauwesens“ untersteht dem Ministerium 
für Aufbau, Zentrale Abteilung Hoch- .und Fachschulen, 
direkt und hat keine Anweisungsbefugnisse.

§ 2
Die „Zentralabteilung Fachmethodik der Fachschulen 

des Bauwesens“ ist eine eigene Haushaltsorganisation.

§ 3
(1) Die Aufgaben der „Zentralabteilumg Fachmetho

dik der Fachschulen des Bauwesens“ erstrecken sich auf 
das Direkt-, Fern- und Abendstudium.

(2) Der „Zentralabteilung Fachmethodik der Fach
schulen des Bauwesens“ obliegen folgende Hauptauf
gaben:

a) 'Erarbeitung und Herausgabe von Studienmaterial
und Lehrmitteln auf der Grundlage der bestätig
ten Studienpläne. j

b) Ständige Überarbeitung und Ergänzung der Stu
dienpläne entsprechend dem wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritt auf dem Gebiet des Bau
wesens.

c) Ausarbeitung von methodischen Hinweisen zu den 
Studienplänen als Anleitung für die Lehrtätigkeit 
an den Fachschulen.

d) Erarbeitung von zentralen Prüfungsaufgaben.
e) Unterstützung der Fachschulen für Bauwesen, 

Baustoffe und Bautechnik zur schnelleren Anwen
dung neuer Erkenntnisse im Unterrichtsprozeß.

§ 4
(1) Die „Zentralabteilung Fachmethodik der Fach

schulen des Bauwesens“ stützt sich bei der Lösung ihrer 
Aufgaben auf die vom Ministerium für Aufbau, Zen
trale Abteilung Hoch- und Fachschulen, gebildeten 
Fachkommissionen.

(2) Die „Zentralabteilung Fachmethodik der Fach
schulen des Bauwesens“ hat in enger Verbindung mit 
der Deutschen Bauakademie, den Instituten des Mini
steriums für Aufbau, der Kammer der Technik, dem In
stitut für Ingenieurpädagogik der Technischen Hoch
schule Dresden, den Betrieben der Bau- und Baustoff
industrie und den Entwurfsbüros zu arbeiten.

§ 5
(1) Der Leiter der „Zentralabteilung Fachmethodik der 

Fachschulen des Bauwesens“ trägt die Dienstbezekh- 
nung „Direktor“.


